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Bericht Verfahrensstand Altanschließer – 07.05.2014  
 
 
11.415 Bescheide (davon 2.854 Bescheide in EVB- Gebieten) 
 
Bei Altanliegern gibt es  6.464  Widersprüche, das entspricht einer Widerspruchsquote von 
75,6 %. 
Von den Widersprüchen sind ca. 28,7 % beschieden.  
 
Bei EVB-Gebieten sind zurzeit  2.355 Widersprüche erfasst, das entspricht einer 
Widerspruchsquote von 82,5 %. 
 
319 Klagen vor dem Verwaltungsgericht, davon 34 noch offen.  
2 Klagen wurden beim Landgericht eingereicht. 
 
97 Klagen vor dem OVG, davon 59 noch offen.  
Von den 59 offenen Verfahren, wurden 2 Verfahren zur Berufung zugelassen, 1 Verfahren 
am 14.11.2013 vollständig und 1 Verfahren teilweise abgewiesen. In 55 Verfahren wurde ein 
Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt.  
Zu den 2 am 14.11.2013 verhandelten Berufungen wurde Nichtzulassungsbeschwerde von 
RA Mittag am 21.01.2014 beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestellt. Das 
OVG Berlin-Brandenburg hat der Beschwerde nicht abgeholfen und deshalb den Sachverhalt 
dem Bundesverwaltungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. (2 Verfahren) 
 
882 Stundungsanträge,  davon 97,7 % bearbeitet  
 
 
Im Ergebnis der  Beratung in der Rathausspitze der Stadt Cottbus  am 29.04.14 folgt die 
Stadt Cottbus dem Beschluss des OVG B.-Bbg. und hält nunmehr die 
Widerspruchsbescheidung im Hinblick auf die Kanalanschlussbeitragsverfahren an. Im 
Weiteren konzentriert sich die Bearbeitung auf die beitragsrechtliche Problematik in 
Erschließungsgebieten. 
 
 


